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 Hat der Verkäufer den
454. Vertrag erfüllt und den

Kaufpreis gestundet, so steht ihm das
im § 325 Abs. 2 und im§ 326 be-
stimmte Rücktrittsrecht nicht zu.
 Hat sich der Verkäufer

455. einer beweglichen Sache
das Eigenthum bis zur Zahlung des
Kaufpreises vorbehalten, so ist im
Zweisel anzunehmen, daß die Ueber-
tragung des Eigenthums unter der

aufschiebenden Bedingung vollstän-
diger Zahlung des Kaufpreises er-
folgt und daß der Verkäuser zum
Rücktritte von dem Vertrage berech-

tigt ist, wenn der Käufer mit der
Zahlung in Verzug kommt. .

456. Bei einem Verkauf im Wege der Zwangsvoll-
streckung dürfen der mit der Vor-

nahme oder Leitung des Verkaufs
Beauftragte und die von ihm zuge-

zogenen Gehülfen, mit Einschluß des
Protokollführers, den zum Verkaufe
gestellten Gegenstand weder für sich
persönlich oder durch einen Anderen
noch als Vertreter eines Anderen

kaufen.

457. Die Vorschrift des § 466
gilt auch bei einem Ver-

kauf außerhalb der Zwangsvollstreck-
ung, wenn der Auftrag zu dem Ver-

kauf auf Grund einer gesetzlichen
Vorschrift ertheilt worden ist, die den
Auftraggeber ermächtigt, den Gegen-
stand für Rechnung eines Anderen
verkaufen zu lassen, insbesondere
in den Fällen des Pfandverkaufs und

des in den §§ 383, 385 zugelassenen
Verkaufs, sowie bei einem Verkaufe
durch den Konkursverwalter.

458.
456, 457 zuwider erfolgten Kaufes

Gegenstandes hängt von der

Die Wirksamkeit eines
 den Vorschriften der §§

und der Uebertragung des gekauften

Zu-
stimmung der bei dem Verkauf als

Schuldner, Eigenthümer oder Gläu--
biger Betheiligten ab. Fordert der
Käufer einen Betheiligten zur Er-
klärung über die Genehmigung auf,
so finden die Vorschriften des § 177
Abs. 2 entsprechende Anwendung.

Wird in Folge der Verweigerung
der Genehmigung ein neuer Ver-

kauf vorgenommen, sohat der frühere
Käufer für die Kosten des neuen

Verkaufs sowie für einen Minder-
erlös aufzukommen.

II. Gewährleistung wegen Mängel
der Sache).

459.  Der Verkäufer einer Sache
ehaftet dem Käufer dafür,

daß sie zu der Zeit, zu welcher die
Gefahr auf den Käufer übergeht,
nicht mit Fehlern behaftet ist, die den
Werth oder die Tauglichkeit zu dem
gewöhnlichen oder dem nach dem

Vertrage vorausgesetzten Gebrauch
ausheben oder mindern. Eine uner-

hebliche Minderung des Werthes
oder der Tauglichkeit kommt nichtin
Betracht.

Der Verkäufer haftet auch dafür,
daß die Sache zur Zeit des Ueber-
ganges der Gefahr die zugesicherten
Eigenschaften hat.

460. Der Verkäufer hat einen
 Mangel der verkauften

Sache nicht zu vertreten, wenn der

1) Dig. Tit. 21, 1 de asedilicio edicto et redbibitione et quanti minoris.
Cod. 4, 58 de nediliciis actionibus.
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Käufer den Mangel bei dem Ab-
schlusse des Kaufes kennt. Ist dem
Käufer ein Mangel der im § 459

Abs. 1 bezeichneten Art in Folge
grober Fahrlässigkeit unbekannt ge-
blieben, so haftet der Verkäufer, so-
fern er nicht die Abwesenheit des

Fehlers zugesichert hat, nur, wenn

er den Fehler arglistig verschwiegen
hat.

461. Der Verkäufer hat einen
 Mangel der verkauften

Sache nicht zu vertreten, wenn die

Sache auf Grund eines Pfandrechts
in öffentlicher Versleigerung unter

der Bezeichnung als Pfand verkauft
wird.

462. Wegen eines Mangels,
éden der Verkäufer nach

den Vorschriften des §§ 459, 460
zu vertreten hat, kann der Käufer

Rückgängigmachung des Kaufes
(Wandelung) 1) oder Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung)),verlan-
gen.

463. Fehlt der verkauften Sache
 zur Zeit des Kaufes eine

zugesicherte Eigenschaft, so kann der
Käufer statt der Wandelung oder der
Minderung Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verlangen ). Das
Gleiche gilt, wenn der Verkäuser einen

Fehler arglistig verschwiegen hat.

464. Nimmt der Käufer eine
 mangelhafte Sache an,

er sich seine Rechte wegen des Man-
gels bei der Annahme vorbehält.
l —

465.  Die Wandelung oder die
Minderung ist vollzogen,

wenn sich der Verkäufer auf Ver-

langen des Käufers mit ihr einver-
standen erklärt.

466.  Behauptetder Käufer dem
Verkäufer gegenüber einen

Mangel der Sache, so kann der Ver—
käufer ihn unter dem Erbieten zur

Wandelung und unter Bestimmung
einer angemessenen Frist zur Erklär—
ung darüber auffordern, ob er Wan-

delung verlange. Die Wandelung
kann in diesem Falle nur bis zum

Ablaufe der Frist verlangt werden.

467. Auf die Wandelung fin-
den die für das vertrags-

mäßige Rücktrittsrecht geltenden Vor-
schriften der §§ 346 bis 348, 350

bis 354, 356 entsprechende Anwend-

ung; im Falle des § 352 ist jedoch

die Wandelung nicht ausgeschlossen,
wenn der Mangel sich erst bei der
Umgestaltung der Sache gezeigt hat.

Der Verkäufer hat dem Käufer auch
die Vertragskosten zu ersetzen.

468. Sichert der Verkäufer
 eines Grundstücks dem

Käufer eine bestimmte Größe des
Grundstücks zu, so haftet er für die

Größe wie für eine zugesicherte Eigen-
schaft. Der Käufer kann jedoch

obschon er den Mangel kennt, sowegen Mangels der zugesicherten
stehen ihm die in den §§ 462, 463 Größe Wandelung nur verlangen,
bestimmten Ansprüche nur zu, wenn wenn der Mangel so erheblich ist,

1) Actio redhibitoria, 1. 1 § 1., 1. 18 pr., I. 21 pr., I. 38 § 10. D. 21. 1.

Dernburg, Pand. § 101. 1, Verjährung dieses Anspruchs s. § 477.
2) Actio quanti minoris oder aestimatoria, 1. 18. pr. D. 21. 1. Dern-

burg, Pand. II § 101. 2, Vezjärung dieses Anspruchs s. § 477.
3) Actio ex empto, 1. 6 § 4, I. 13 pr. § 1—3 D. 19, 1. Dernburg,

Pand. 11 §§ 98, 100.
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daß die Erfülung des Vertrags für
den Käufer kein Interesse hat.
 Sind von mehreren ver—

469. kauften Sachen nur ein-

zelne mangelhaft, so kann nur in An-

sehung dieser Wandelung verlangt
werden, auch wenn ein Gesammt-

preis für alle Sachen festgesetzt ist.
Sind jedoch die Sachen als zusam-
mengehörend verkauft, so kann jeder
Theil verlangen, daß die Wandel-
ung auf alle Sachen erstreckt wird,
wenn die mangelhaften Sachen nicht

Erfüllung des Vertrags für

ohne Nachtheil für ihn von den übri-
gen getreunt werden können!?). -

470.  Die Wandelung wegen eines Mangels der Haupt-

sache erstreckt sich auch auf die Neben-
sache. Ist die Nebensache mangel-
haft, so kann nur in Ansehung dieser
Wandelung verlangt werden.

471. Findet im Falle des Ver-
kaufs mehrerer Sachen für

einen Gesammtpreis die Wandelung
nur in Ansehung einzelner Sachen
statt, so ist der Gesammtpreis in dem

Verhältnisse herabzusetzen, in wel-
chem zur Zeit des Verkaufs der Ge-
sammtwerth der Sachen in mangel-
freiem Zustande zu dem Werthe der
von der Wandelung nicht betroffenen
Sachen gestanden haben würde.

472. Bei der Minderung ist der
Kaufpreis in dem Ver-

hältnisse herabzusetzen, in welchem
zur Zeit des Verkaufs der Werth
der Sache in mangelfreiem Zustande
zu dem wirklichen Werthe gestanden
haben würde 1).

Findet im Falle des Verkaufs
mehrerer Sachen für einen Gesammt-
preis die Minderung nur wegen ein-

477.

zelner Sachen statt, so ist bei der
Herabsetzung des Preises der Ge-
sammtwerth aller Sachen zu Grunde
zu legen.

473 Sind neben dem in Geld
sestgesetzten Kaufpreise

Leistungen bedungen, die nicht ver—
tretbare Sachen zum Gegenstande
haben, so sind diese Leistungen in
den Fällen der §§ 471, 472 nach

dem Werthe zur Zeit des Verkaufs
in Geld zuveranschlagen. Die Her-
absetzung der Gegenleistung des
Käufers erfolgt an dem in Geldfest-

gesetzten Preise; ist dieser geringer
als der abzusetzende Betrag, so hat
der Verkäufer den überschießenden
Betrag dem Käufer zu vergüten.

474. Sind auf der einen oder
der anderen Seite Meh-

rere betheiligt, so kann von jedem

und gegen jeden Minderung verlangt
werden.

Mit der Vollziehungdervoneinem

der Käufer verlangten Minderung
ist die Wandelung ausgeschlossen.

Durch die wegen eines

Mangels erfolgte Minder-
ung wird das Recht des Käufers,
wegen eines anderen Mangels Wan-
delung oder von neuem Minderung

zu verlangen, nicht ausgeschlossen.

476. Eine Vereinbarung, durch
 welche die Verpflichtung

des Verkäufers zur Gewährleistung

wegen Mängel der Sache erlassen
oder beschränkt wird, ist nichtig,
wenn der Verkäufer den Mangel arg-

listig verschweigt.
Der Anspruch auf Wan-
delung oder auf Minder-

ung sowie der Anspruch auf Schadens-

1) Wandelung und Minderung beim Werkvertrage s. § 634.

Gareis, Bürgerliches Gesetzbuch.
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ersatz wegen Mangels einer zuge-
sicherten Eigenschaft verjährt, sofern
nicht der Verkäufer den Mangel arg-

listig verschwiegen hat, bei beweg-
lichen Sachen in sechs Monaten von
der Ablieferung, bei Grundstücken
in einem Jahre von der Uebergabe
an. Die Verjährungsfrist kann durch

vorher eine der im § 478 bezeichne-Vertrag verlängert werden.
Beantragt der Käufer gerichtliche

Beweisaufnahme zur Sicherung des
Beweises, so wird die Verjährung
unterbrochen. Die Unterbrechung
dauert bis zur Beendigung des Ver-

fahrens fort. Die Vorschrift des
§ 211 Abs. 2 und des§212 finden

entsprechende Anwendung.
Die Hemmung oder Unterbrech-

ung der Verjährung eines der im

Abs. 1 bezeichneten Ansprüche be-
wirkt auch die Hemmung oder Unter-
brechung der Verjährung der anderen
Ansprüche.

478. Hat der Käufer den Mangel
dem Verkäufer angezeigt

oder die Anzeige an ihn abgesendet,
bevor der Anspruch auf Wandelung
oder auf Minderung verjährt war,
so kann er auch nach der Vollendung
der Verjährung die Zahlung des
Kaufpreises insoweit verweigern, als
er auf Grund der Wandelung oder

der Minderung dazu berechtigt sein
würde. Das Gleiche gilt, wenn der

Käufer vor der Vollendung der Ver-

jährung gerichtliche Beweisaufnahme
zur Sicherung des Beweises bean-
tragt oder in einem zwischen ihm
und einem späteren Erwerber der

Sache wegen des Mangels anhängi-
gen Rechtsstreite dem Verkäufer den
Streit verkündet hat.

Hat der Verkäufer den Mangel
arglistig verschwiegen, so bedarf es
der Anzeige oder einer ihr nach

Abs.1gleichstehenden Handlunguicht.
479. Der Anspruhk auf Scha-
 densersatz kann nach der

Vollendung der Verjährung nur auf-

gerechnet werden, wenn der Käufer

ten Handlungen vorgenommen hat.
Diese Beschränkung tritt nicht ein,
wenn der Verkäufer den Mangel arg-

listig verschwiegen hat.
480. Der Käufer einer nur der

 Gattung nach bestimmten

Sache kann statt der Wandelung oder
der Minderung verlangen, daß ihm
an Stelle der mangelhaften Sache

eine mangelfreie geliesert wird. Auf
diesen Anspruch finden die für die
Wandelung geltenden Vorschriften
der §§ 464 bis 466, des § 467

Satz 1 und der §§ 469, 470, 474

bis 479 entsprechende Anwendung.
Fehlt der Sache zu der Zeit, zu

welcher die Gefahr auf den Käufer
übergeht, eine zugesicherte Eigen-
schaft oder hat der Verkäufer einen

Fehler arglistig verschwiegen, so
kann der Käufer statt der Wandel-

ung, der Minderung oder der Liefer-

ung einer mangelfreien Sache Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung ver-
langen.

481. Für den Verkauf von
 Pferden, Eseln, Maul-

eseln und Maulthieren, von Rind-

vieh, Schafen und Schweinen gelten
die Vorschriften der §§ 459 bis 467,
469 bis 480 nur insoweit, als sich

nicht aus den §§ 482 bis 492 ein

Anderes ergiebt 1).

1) Die partikularen Viehgewährschaftsgesetze sind aufgehoben; die Haupt-
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Der Verkäufer hat nur
482. bestimmte Fehler (Haupt-
mängel) und diese nur dann zu ver-

treten, wenn sie sich innerhalb be-

stimmten“ Fristen (Gewährfristen) oder abgekürzt werden. Die verein-

zeigen.

Gewährfristen werden durch eine mit

Zustimmung des Bundesraths zu
erlassende Kaiserliche Verordnung
bestimmt.
auf demselben Wege ergänzt und ab-

geändert werden.

483. Die Gewährfrist beginntmit dem Ablaufe des

Tages, an welchem die Gefahr auf
den Käufer übergeht.

484.  Zeigt sich ein Haupt-mangel innerhalb der Ge-

währfrist, so wird vermuthet, daß
der Mangel schon zu der Zeit vor-

handen gewesen sei, zu welcher die
Gefahr auf den Käufer überge-
gangen ist.

485. Der Käufer verliert die ihm wegen des Mangels
zustehenden Rechte, wenn er nicht

spätestens zwei Tage nach dem Ab—
laufe der Gewährfrist oder, falls das
Thier vor dem Ablaufe der Frist
getödtet worden oder sonst verendet
ist, nach dem Tode des Thieres den

Mangel dem Verläufer anzeigt oder
die Anzeige an ihn absendet oder

wegen des Mangels Klage gegen
den Verkäufer erhebt oder diesem
den Streit verkündet oder gericht-

Die Bestimmung kann

käufer den Mangel arglistig ver-
schwiegen hat.

Die Gewährfrist kann
486. durch Vertrag verlängert

Die vereinbarte Frist tritt an die Stelle der

Die Hauptmängel und die Ge= gesetzlichen Frist.

487. Der Käufer kann nur
 Wandelung, nicht Minder-

ung verlangen.
Die Wandelung kann auch in den

Fällen der §§ 351 bis 353, insbe-

sondere wenn das Thier geschlachtet
ist, verlangt werden; an Stelle der

Rückgewähr hat der Käufer den
Werth des Thieres zu vergüten.
Das Gleiche gilt in anderen Fällen,
in denen der Käufer in Folge eines
Umstandes, den er zu vertreten hat,

insbesondere einer Verfügung über
das Thier, außer Stande ist, das

Thier zurückzugewähren.
Ist vor der Vollziehung der

Wandelung eine unwesentliche Ver-
schlechterung des Thieres in Folge
eines von dem Käufer zu vertreten-

den Umstandes eingetreten, so hat
der Käufer die Werthminderung zu

vergüten.
Nutzungen hat der Käufer nur

insoweit zu ersetzen, als er sie ge-

zogen hat.

488. Der Verkäufer hat im
Falle der Wandelung dem

Käufer auch die Kosten der Fütter-
ung und Pflege, die Kosten der thier-

ärztlichen Untersuchung und Behand—
lung, sowie die Kosten der noth-

liche Beweisaufnahme zur Sicherung wendig gewordenen Tödtung und
des Beweises beantragt. Der Rechts= Wegschaffung des Thieres zu er-
verlust tritt nicht ein, wenn der Ver= setzen.

mängel und die Gewährfristen wird eine Kaiserliche Verordnung nennen, s.
 § 482 Abs. 2.

6*
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489. Ist über den Anspruch
auf Wandelung ein Rechts-

streit anhängig, so ist auf Antrag
der einen oder der anderen Partei

die öffentliche Versteigerung 1) des
Thieres und die Hinterlegung ) des
Erlöses durch einstweilige Verfügung
anzuordnen, sobald die Besichtigung
des Thieres nicht mehrerforderlich ist.

490. Der Anspruch auf Wan-
delung, sowie der An-

spruch aufSchadensersatz wegen eines
Hauptmangels, dessen Nichtvorhan-
densein der Verkäufer zugesichert hat,
verjährt in sechs Wochen von dem
Ende der Gewährfrist an. Im

Uebrigen bleiben die Vorschriften
des § 477 unberührt.

An die Stelle der in den §§ 210,

212, 215 bestimmten Fristen tritt
eine Frist von sechs Wochen.

Der Käufer kann auch nach der
Verjährung des Anspruchs auf Wan-
delung die Zahlung des Kaufpreises
verweigern. Die Aufrechnung des
Anspruchs auf Schadensersatz unter-
liegt nicht der im § 479 bestimmten

Beschränkung.

491. Der Käufer eines nur der
 Gattung nach bestimmten

Thicres kann statt der Wandelung
verlangen, daß ihm an Stelle des

mangelhaften Thieres ein mangel-
freies geliesert wird. Aufdiesen An-
spruch finden die Vorschriften der
§§ 488 bis 490 entsprechende An-

wendung.

—.

492. Uebernimmt der Ver-
 käufer die Gewährleist-

ung wegen eines nicht zu den Haupt-

mängeln gehörenden Fehlers oder
sichert er eine Eigenschaft des Thieres
zu, so finden die Vorschriften der
§§ 487 bis 491 und, wenn eine Ge-

währfrist vereinbart wird, auch die
Vorschriften der §§ 483 bis 485 ent-

sprechende Anwendung. Die im
§ 490 bestimmte Verjährung beginnt,

wenn eine Gewährfrist nicht verein-

bart wird, mit der Ablieferung des
Thieres.

493. Die Vorschriften über die
Verpflichtung des Ver-

käufers zur Gewährleistung wegen
Mängel der Sache finden auf andere
Verträge, die auf Beräußerung oder
Belastung einer Sache gegen Ent-
gelt gerichtet sind, entsprechende An-
wendung.

III. Besondere Arten des Kaufes ).

1. Kauf nach Probe.
Kauf auf Probe.

494. Bei einem Kaufe nach
 Probe oder nach Muster

sind die Eigenschaften der Probe oder
des Musters als zugesichert anzu-

sehen4).

495. Bei einem Kaufe auf Probe oder auf Besicht

steht die Billigung des gelauften
Gegenstandes im Belieben des Käu-

fers 5). Der Kauf ist im Zweifel unter

1) Ueber Versteigerung s. § 156 mit Anm.
2) Ueber Hinterlegung s. § 872 mit Anm., E. 144 mit Anm.
3) Der Erbschaftskauf, welcher in ElL. im Anschluß an den Kauf geregelt

war, findet seine Normirung nun im Anschluß an das Erbrecht, §§ 2371—2384.
1) Vgl. HGB. Art.
5) Condicio si volucrim, nicht arbitrium boni viri wie bei der römischen

degustatio vini und in den Fällen der §§ 315, 317, 319. Vgl. HGB. Art. 339.
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